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abftammenbe Kinber. ©te Inftalt foil in teufen
errichtet werben unb ben Planten „IRothauS" führen.

gür Ken Umbau öe§ alten tp0fi»©e6cmbe§ tu
©t. ©aßen bewilligte ber ©rofje ©emeinberat einen
Krebit oon 100,000 gr. @S ging um gr. 1,008,000
in ben Befttj ©t. ©aliens über unb [oll Bcrwai'tungS»
Zwedfen ber Stabtgemetnbe bienen, ba gegenwärtig an
eine IRealifterung beS SRathauêprojeîteS nid^t zu benta ift.

©et Slenban ber <Stf)»eijettf«|eK Bcmfgefellfdhafi
ta SKapperSwti (St. ©allen), an ber Lienen Jonaftrafje,
ber feit KtiegSbeginn bis ©nbe SBinter geruht bat, ift
gegenwärtig ber ©egenftanb ber SReugierbe, ba bort feîjr
intereffante Arbeiten ausgeführt werben. ®a§
©ebäube wirb ja wie befannt, wie baS reue ißofigebäube
in St. ©alten auffßfäljle oon@ifenbeton funbiert.
3ablreich ftnb beftänbig bie 3"f<^ûuer, bie bem Stuf*
tickten ber etwa 16 m taugen, an Ort unb ©telle t'es-
geftellten pfähle unb bem ©infchlagen berfelben burd)
eine ebenfo finnreiche als praEtifd^e SUÎafs^ine beiwohnen,
©iefe Irbeit bürfte wohl nod) einige 2Boc|en in Infprud}
nehmen.

Umbau De§ fmupthahnhofrS Bähen (largau). ©te
Schwerer. BunbeSbalpen haben ber KantonScegierung
bie ©etaifprojeïte betr. bie Überba^ung beS neu p er-
fteUenben zweiten ißerronS (zwifdhen ben ©eleifers) unb
ber betben neu p erfteUenben perron-^Durchgänge über-
Wittelt. ©te überbadhung ift auf eine Sänge non 125 m
oorgefehen. ©te ©urctjgänge erhatten etne QBeite oon
4 m unb eine Höhe »»n 2,2 m.

Ktetsfcfymfreti Hr. 258
ßn bic

Sefttwrtütt te Sdjroefeer. ieroerteerems.
©Berte BereinSgenoffen

©te werben h^wit etngelaben pr Dr&entiWjen
JahteSöetfammlttnß auf Sonntag ben 30. 9Rai 1915,
oormittagS 8Vi Uhr tn ßnjern.

@S ftnb oorläufig fotgenbe ©raft an ben in lue»
ficht genommen:

1. Jahresbericht pro 1914.
2. JahreSrectpung pro 1914. Bericht ber 9fed)nungS=

unb ©efchäftSprüfimgSfommiffion.
3. 2Baï)l etneS SRitgliebeS in bie tRectjnungS» unb

@ef<häftSprüfungSfommiffion.
4. Bestimmung beS Orte? nächfter JahreSoetfamm»

tung.
5. 2BahI BororteS für eine neue ImtSbauer

1915/18.
6. SBaht beS ißräftbenten unb oon 11 SRitgltbern

beS eugern jentratoorftanbeS.
7. ©ibgenöffifche KttegSfieuer. ^Referent $err 9îe=

gterungSrat ©r. ©fourni.
8. lüfältige Inregungen ober üBtitteilungen

©er Befchlufs beS BunbeSrateS com 15. Iptil, eS

habe bie eibgenöffifctje BolfSabftimmung über bic- KctegS»
fteuer fc^on am 6. Juni 1915 ftattpfinben, nötigt unS,
bie ©elegiertenoerfammtung biefer Ibfiimmung oorgär.»
gig anpfchen, weit frühern BefdpBffen gemäf) bie grage
ber KrtegSfteuer atS Haupitraftanbum für bie ©elegierten»
oerfammlung oorgefehen war.

©ie Jentralfiatuten befiimmen, baff Inträge ber
Settionen ober ber ©clegierten, fofern fie an ber ®e»

legiertenoerfammlnng pr Behanblung fommen foltert,
mtnbeftenS oter ©Bochen oor betfetben ber Jentratfettung
eingereicht werben müffen. Übltcherwetfe fanb bie ®e
legiertenoerfammlnng nicïjt oor SUcitte Juni fiait unb

baS Saturn ber Ibhattung würbe ftetS poet Monate
pm Boraus beïaunt gegeben. Jufotge ber nicht oorauS»
gefehenen Verlegung ber bieSjähtigen ©elgtertenoerfamm»
tung auf ben 30. 33tai hat ber Seiter.be InSfehufj be-
fdjloffen, ben oorgenanttten ©ermin auf auSnahmSweife
brei lochen p rebuzteren. ©Bic gewärtigen bemgemäf)
attfäüige Inträge ber ©eîtionen ober ber ©eteqierten
bis fpäteftenS ben 8 3Rai nä^ftt)in.

©ie befinitioe ©raffanbenüfie nebfi bem Betfamm»
IratgSprogramm unb anfälligen Inträgen wirb ben ©et»
tionen oor SRitte Sîîai beïannt gegeben werben.

SaS ©thweiprifdhe 9iad)melSbureau für Bezug unb
-libfat} oon ©Baren in 3ütid) beabfidhtigt, ein fchwei-
prtfcheS ®£porfabrepuch herauSpgeben unb erftärt fidi
bereit, ben einbeimifdjen ©ewerbetreibenben, roetche er»
porlfätjige Iriifet herftetten unb bitfe exportieren mMten
einen gragebogcn pr Serfügung p fMen. ©otcbe
Jcagebogen foOen bie ©runbtage für bie Searbeituua
beS @xoortabrePuc|eS bilben.

Unzweifelhaft ift ein fotc^eS Unternehmen geeignet,
bie Ibfohfähigfeit ber eirt^eimifd^en ifkobnUion p'förbern
unb oerbient beShalb auch bie Sympathie unb Unter»
fiütpng beS ©ewerbeftanbeS. ©§ entfpric^t bem Rwecte
eines folgen ®erteS, öafs eS foweit als mögticb sott»
fiänbig unb forreft werbe unb mögtidhft batb oeröffent»
tiiht werben tonne. 2Bit empfehten baher unfern ©et»
tionen, ihre SRttgtieber auf biefeS nü^tiche Unternehmen
aufmertfam p ma^en unb ben Segua ober bie 2lu§»
füttung ber gragtbogen, welche bis 10^ SJlai 1915 be=
antwortet werben fottten, p begünftigen. ©ie grage»
bogen nebft näherer ©rläuterung tonnen bei unferem
©etretariat in Sern tofienloS bezogen werben.

IIS neue Seftion hat fid] angemetbet ber ^anbwerfer»
unb ©ewerbeoerein Sîcûnfingen (Sern). 9Bir geben ben
Sefiionen gemä^ § 3 unferer Statuten hieroon Kenntnis
unb heffien bie neue ©ettion beftenS witttommen. "

Sern, ben 17. Iprit 1915.

aitit freunbeibgenöffifdhem ©rufc!

gut ben lettenben ?lugfd)uf] :
J. ©d)eibegger, ißräfibent.
SBerner Krebs, ©efretär.

Sic «rwiiïûc ber edsseiscrWcn HnfaB»

Betridcru»85û#Wt in enscrn
föt bie Seftimmessg ber ©efahrenHcffen, t» welche

ein ©etrieb einzureihen ift.
a. ©inffich® ©eitkbe.

1. „(Slnfadhe betriebe" finb foldhe, wetdhe nur einen
Betriebszweig umfaffen.

2 Betriebe ftnb auch bann als „einfache Betriebe"
p bel)anbeln, wenn fie oerf^iebene Betriebszweige um»
faffen, bie aber organifd) z^fammengehören, ober wenn
fte aus einem Hauptbetriebe mit ben notwenbigen ßilfs»
betrieben befielen. Solche Betriebszweige ftnb z- B. bie
oerfchiebenen ©eile einer ©uch= ober äftafchinenfabtif,
emer reinen Spinnerei ober SBeberet ober bie iRepara»
iurmerffiätten unb Bauarbeiten oon ©ro^betrieben.

ober nicht normalen luSbehnung
biefer H^ktriebSzwetge ift burch bie SEBalil ber ©e=

jährenftufe innerhalb ber ©efahrentlaffe Rechnung zu

b. ©emifihte Betriebe.
1. Beiriebe finb als „gemifchte Betriebe" zu behau»

betn, wenn fie oetfdhiebene Betriebszweige umfaffen»

Nr. ,->

Zllnstr. fchwciz.Handw.-Zeitung („Meisterblatt") St

abstammende Kinder. Die Anstalt soll in Teufen
errichtet werden und den Namen „Rothaus" führen.

Für den Umbau des alten Poft-Gebändes in
St. Gallen bewilligte der Große Gemeinderat einen
Kredit von 100,000 Fr. Es ging um Fr. 1,008,000
in den Besitz St. Gallens über und soll Verwaltungs-
zwecken der Stadtgemetnde dienen, da gegenwärtig an
eine Realisierung des Rathausprojektes nicht zu denken ist.

Der Neubau der Schweizerischen Bankgesellschaft
ta Rapperswii (St. Gallen), an der Neuen Jonastraße,
der seit Kriegsbeginn bis Ende Winter geruht hat, ist
gegenwärtig der Gegenstand der Neugierde, da dort sehr
interessante Arbeiten ausgeführt werden. Bas
Gebäude wird ja wie bekannt, wie das reue Postgebäude
in St. Gallen auf Pfähle von Eisenbeton fundiert.
Zahlreich sind beständig die Zuschauer, die dem Auf-
richten der etwa 16 m langen, an Ort und Stelle her-
gestellten Pfähle und dem Einschlagen derselben durch
eine ebenso sinnreiche als praktische Maschine beiwohnen.
Diese Arbeit dürfte wohl noch einige Wochen in Anspruch
nehmen.

Umbau des Hauptbahnhofes Baden (Aargau). Die
Schweizer. Bundesbahnen haben der Kantonsregierung
die Detailprojekte betr. die Überdachung des neu zu er-
stellenden zweiten Perrons (zwischen den Geleisen) und
der beiden neu zu erstellenden Perron-Durchgänge über-
mittelt. Die Überdachung ist auf eine Länge von 125 m
vorgesehen. Die Durchgänge erhalten eine Weite von
4 m und eine Höhe von 2,2 w.

Areisschreibon Ar. 258
an die

Sektionen à Schweizer. Gewerbevereins.
Werte Vereinsgenossen!

Sie werden hiermit eingeladen zur Qrdsutiichxu
Jahresversammlung auf Sonntag den 30. Mai 1915,
vormittags 8^ Uhr in Luzer«.

Es sind vorläufig folgende Traktanden in Aus-
ficht genommen:

1. Jahresbericht pro 1914.
2. Jahresrechnung pro 1914. Bericht der Rechmmgs-

und Geschäftsprüfungskommission.
3. Wahl eines Mitgliedes in die Rechnungs- und

Geschäftsprüfungskommission.
4. Bestimmung des Ortes nächster Jahresversamm-

lung.
5. Wahl des Vorortes für eine neue Amtsdauer

1915/18.
6. Wahl des Präsidenten und von 11 Mitglidern

des engern Zentralvorstandes.
7. Eidgenössische Kciegssteuer. Referent Herr Re-

gterungsrat Dr. Tschumi.
8. Allfällige Anregungen oder Mitteilungen
Der Beschluß des Bundesrates vom 15. April, es

habe die eidgenössische Volksabstimmung über die Küegs-
steuer schon am 6. Juni 1915 stattzufinden, nötigt uns,
die Delegiertenversammlung dieser Abstimmung vorgän-
gig anzusetzen, weil frühern Beschlüssen gemäß die Frage
der Kriegssteuer als Haupttraktandum für die Delegierten-
Versammlung vorgesehen war.

Die Zentralstatuten bestimmen, daß Anträge der
Sektionen oder der Delegierten, sofern sie an der De-
legtertenoersammlung zur Behandlung kommen sollen,
mindestens vier Wochen vor derselben der Zentralleitung
eingereicht werden müssen. Üblicherweise fand die De
legiertenversammlung nicht vor Mitte Juni statt und

das Datum der Abhaltung wurde stets zwei Monate
zum Voraus bekannt gegeben. Zufolge der nicht voraus-
gesehenen Verlegung der diesjährigen Delgtertenversamm-
lung aus den 30. Mai hat der Leitende Ausschuß be-
schlössen, den vorgenannten Termin aus ausnahmsweise
drei Wochen zu reduzieren. Wir gewärtigen demgemäß
allfällige Anträge der Sektionen oder der Delegierten
bis spätestens den 8 Mai nächsthin.

Die definitive Traktandenliste nebst dem Versamm-
lungsprogramm und allfälligen Anträgen wird den Sek-
tionen vor Mitte Mai bekannt gegeben werden.

Das Schweiznische Nachweisbureau für Bezug und
Absatz von Waren in Zürich beabsichtigt, ein schwei-
zensches Exportadreßbuch herauszugeben und erklärt sich
bereit, den einheimischen Gewerbetreibenden, welche ex-
portfähige Artikel herstellen und diese exportieren möchten
einen Fragebogen zur Verfügung zu stellen. Solche
Fragebogen sollen die Grundlage für die Bearbeitung
des Exoortadreßbuches bilden.

Unzweiselhaft ist ein solches Unternehmen geeignet,
die Absatzsähigkeit der einheimischen Produktion zu' fördern
und verdient deshalb auch die Sympathie und Unter-
stützung des Gewsrbestandes. Es entspricht dem Zwecks
eines solchen Werkes, daß es soweit als möglich voll-
ständig und korrekt werde und möglichst bald veröffent-
licht werden könne. Wir empfehlen daher unsern Sek-
tionen, ihre Mitglieder auf dieses nützliche Unternehmen
aufmerksam zu machen und den Bezua oder die Aus-
süllung der Fragebogen, welche bis 10" Mai 1915 be-
antwortet werden sollten, zu begünstigen. Die Frage-
bogen nebst näherer Erläuterung können bei unserem
Sekretariat in Bern kostenlos bezogen werden.

Als neue Sektion hat sich angemeldet der Handwerker-
und Geweàvereìn Münsingm (Bern). Wir geben den
Sektionen gemäß tz 3 unserer Statuten hiervon Kenntnis
und heißen die neue Sektion bestens willkommen/

Bern, den 17. April 1915.

Mit freundeidgenössischem Gruß!
Für den leitenden Ausschuß:
I. Scheidegger, Präsident.
Werner Krebs, Sekretär.

Sie GrmdWe der SchmizerWen WM-
dllWriiitgMWt m Luzer«

für N- BesttMMvKg der Gefahrenklassen, in welche
ein Betrieb einzureihen ist.

n. Einfache Betriebe.
1. Einfache Betriebe" sind solche, welche nur einen

Betriebszweig umfassen.
2 Betriebe sind auch dann als „einfache Betriebe"

Zu behandeln, wenn sie verschiedene Betriebszweige um-
fassen, die aber organisch zusammengehören, oder wenn
sie aus einem Hauptbetriebe mit den notwendigen Hilss-
betrieben bestehen. Solche Betriebszweige sind z. B. die
verschiedenen Teile einer Tuch- oder Maschinenfabrik,
emer reinen Spinnerei oder Weberei oder die Repara-
turwerkstätten und Bauarbeiten von Großbetrieben.

/ì Fehlen oder nicht normalen Ausdehnung
dieser Hllfsbetriebszweige ist durch die Wahl der Ge-
sahrenstufe innerhalb der Gefahrenklasse Rechnung zu

K. Gemischte Betriebe.
1. Betriebe sind als „gemischte Betriebe" zu behan-

dein, wenn sie verschiedene Betriebszweige umfassern
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welche aber nicht notwenbig ober nicht allgemein mit»
einanber auftreten, ©oIcf)e Seirieblsroetge fini) ©ägereien
unb ©chreinereten, SRafdEjlnenfabrifation unb ©ießerel
ober Spinneret, SBeberet unb 2lulrüfierei ufro.

2. ©emifdfjte Setrtebe muffen ail ©an sel in bie
entfpredfenben ©efahrenflaffen flaffxfisiert merben, roenn
bie Säume, bal Serfonal unb bie Sohnliften ber oer*
fcfjtebenen Setrteblswetge nicht oonetnanber getrennt ftnb.

3. ®te nach Räumen, Setfonal unb Sohnlifien ge>

trennten gwetga. etnel gemifdjten Betriebes fönnen fämt=
lidfe ober jum ®etl getrennt in bie Klaffen ber ein;
fachen betriebe eingereiht werben.

4. ®er 2lulbehnung ber einzelnen gweige etnel ge=

mifc^ten ail ©ansel ttaf ft fixierten Setriebel im Serhält*
nil p ben anbern ßwetgen ift burch bie 2Bal)l ber
©efalrenfiufe ^Rechnung su tragen.

5. Setrieblswetge, meldte ber ^auptinbuftrie fremb
finb, fönnen bei feber ïïrbeiterjafit, Setrteblsroeige ber=

fetben gnbufirie bagegen nur mit einer 3lrbeiterjat)l oon
über 10 getrennt îlaffifijtert merben. 2111 ber |jaupt>
inbuftrte frembe Seirieblsroetge finb j. 93. bie Kiftenfab*
rifation oon ^Betrieben ber SRetatl-- unb Hiahrunglmittel*
inbuftrte, ober bie Süchfenfabrifation oon Setrieben ber
Hlahnmglmitteltnbuftrie anjufe^en.

6. Serben Setrteblswetge oon etnem ^Betriebe oet*
fd^iebenen ©efahrenflaffen sugeorbnet, fo roirb bal all»
gemeine G>ilflperfonal, roelcïjel nicht ju etnem beftimmten
Seirleblsweig gehört, in ber Sieget mit bem G>aupt*
betrieblsroeig sufccmmen ttaffifijiect. Unter btefel
Gnlflpetfottal ftnb beifptellweife su rennen: bal $er»
jonal ber Krafimafchinen, ber SBertba^nen, bel guhr*
roerïl, bel SRagasinl unb ber ©pebition, bie ^iatj unb
Sauarbeiter ufro.

c. ©roß* unb Kleinbetriebe.
1. gür bie erftmatige Unterfcheibung smifdfen ©roß*

unb Kleinbetrieben oor ©cöffttung ber Serficbetunglan»
fiait finb bie mittlere Slrbeitersalit unb bie Soljnfumme
maßgebenb.

2. gür bie erftmalige @inreit)ung nacïj ber ©röffnung
ber 2lnfialt ift bie Sobnfumme maßgebenb, auf ©runb
beren bie oorlâufige ©rmittlung ber ißrämienbettäge
nach 2lrt. 110 bel ©efetjel oorgenommen roirb.

3. gür febe neue @inretf)ung auf Seginn einel Se*
triebljahrel nach 2lrt. 103, 211, 1, bel ©efeßel, ift bie

8ai)l ber Sollarbeiter su 300 Slrbeitltagen enifchetbenb,
welche aul einer gettperiobe oon mlnbeftenl einem gahr
ermittelt werben muß.

4. Sei einer 2lbroetcï)ung ber 2lnsahl ber Sollarbeiter
con ber ©tens 2trbeitersahl bil su 5 2lrbeitter fann oon
einer ïteueinrethung abgefehen roerben, namentlich roenn
blefe 2tbweichut?g nur oorübergehenben (ShiraCter hat.

5. ©ine Seuetnrethung wegen Snberung ber Soll-
arbettersahl lann oorgenommen roeröen, ohne baß fich
notwendig ber Scämienfaß füc ben Setrieb änbert.

©ruppe 17.
Sdtiebe offne medhamfthe Gtoljoemfieitnnfl

uro ohne öanaiöeiten.

c
rt.1- ^

m
®efahrenflaffen biefer ©ruppe gehören

felbftanbtge Setrtebe, welche unter bem gabrifqefefe
ftehen, weil fie mehr all 10 Arbeiter haben; fobannSeite oon Seirieben, welche all „Çanbbetrieb" getrenntftafftfijiert werben. *

« F; Sorhanbenfein oon anbern, mit motorifcher
Kraft betriebenen 2lrbeitlmafchlnen, bie nicht ber £rol**
oerarbeitung btenen, wie ©chleiffteine, Steffen, ©Aärf*
mafchtnen, fehltest oon btefer ©ruppe nicht aul. ©benfo
bebingt eine Krell; ober Sanbfäge, welche fich in bem
getrennt Elaffifijierten Çanb Setrieblswetg etnel mecha»
nifthen Setriebel befinbet unb oon ben Sanffchreinern

nur gelegentlich benu^t wirb, nodj nid^t notwenbig bie

©inrethung unter bte mechanifchen Setrtebe.
3. ®te Setriebe ber Klaffe 17 b unb 17 c, bet

welchen bte medjanifche Çolsbearbeitung nidht getrennt
flaffifisiert wirb, finb unter bte entfprechenben Klaffen
ber ©ruppe 50 einsurethen.

4. Unter „Sauarbeiten" ift bal regelmäßige Sor=
fommen oon 2lnfchtagen ober ©inbauen oon Siöbeln
in unb an ©ebäuben su oerftehen. Setrtebe ober Se=
trieblsroeige mit folthen 2lcbeiten ftnb in bte entfprechen»
ben Klaffen ber ©ruppe 18 unb 19 einsurethen.

©eftthrenîlaffen.
17. a. Grobbearbeitung oon G>anb

b. Sohrmöbel= unb Korbwaren-, Sttatten* unb
Surften roarenfabrilation

c. ©arrofferie, Seifeartilel mit ^olsbearbeitung
d. Korbroarenfabrilation (ohne Korlfteinfabri=

îation). (Setrtebe ohne Çolsbearbeitung ftehe
bie ©efahrenflaffen 23 b unb 24 c).

©ruppe 18.

Kieinbtttie&e mit ntedjanifdjer ftolifieorheitung hi§
jn 10 Arbeitern oh»e Stanarbeiten.

1. ®te ©efahrenltaffen btefer ©ruppe umfaffen
fämtlidhe 2lrbeiter etnel Çolsbearbeitunglbetrtebeel. ®te=
fer fann nur Setriebégmeig fein, wenn er all Seben*
ober Çûlflbetrieb bem Setriebe einer fremben gnbuftrie»
art, wie Sahrunglmitteb ober ®ejtil=gnbuftrie, angehört.

2Balbarbett, ÇolsfaHen, .Çolstjanbel unb guhrwerfl«
'betriebe finb in alten Klaffen inbegriffen unb gelten
nicht all Sebero, fonbetn all ßülflbetrtebe.

3. Unter „Sauarbetten" ift bal regelmäßige Sor=
fommen oon 2lnfdhlagen unb ©inbauen oon SRöbeln in
unb an ©ebäuben ju oerftehen. Setriebe mit fotdfjen
Arbeiten ftnb tn bte entfprechenben Ktaffen ber ©ruppe
48 einsurethen, waprenb Setriebe mit nur gelegentlichen
Sauarbeiten aul btefer ©ruppe oon ©efahrenflaffen
nicht aulgefcffloffen finb.

4. Unter „©ägeret" ift bie Serwenbung oon Statt*
ober ©atterfägen s« oerftehen.

©rfahrenllaffe».
18. a. ©ägereten ohne Sebenbetrtebe

b. ©ägereien ober ^obelwerfe mit Sebenbetrie*
ben, wel^e ni^t ber ^olsinbufirte angehören,
wieSlühlen unb ®refdhmafchinen, 2lulbeutung
oon Kielgruben, ufro.

c. ©ägereien, oerbunben mit Sebenbetrieben,
roeldhe ber ßolsinbuftrie angehören, wie
©dEjreineret, Sarqueterie, gabrifation oon
^olswaren, auch SohnholsbearbeitunglSe»
triebe. Sürftenwaren mit Sürftenholsfabri*
fation, fpolsfchuhfabrifation, gmprägnieran»
ftalten mit mecpanifcher Giolsbearbeitung ufw.

d. Sledhanifche @c|retnereten, Çobelwerfe, Sar<
queterten, ohne ©ägeret

e. Grolsroaren», ©todf* unb Sahmenfabrifation,
2Robellfdhreinereien, ©tuil* unb ©talagen*
fabrifation, Grolslchntßereien ohne ©ägerei.

f. 2lnbere meihanifdhe ^olsbearbeitunglbetriebe,
wie SBagnereien, Kdferroarett, 2Bagenbau,
Sootbau ohne ©ägeret.

©ruppe 19.

äRethattifdje ©roßfittriebe oon 10 ftrbeitern an
ohne Sanarbeiten.

1. SCßalbarbeiten, ^»olsfäHert, ^olshanbet, guhrroerfl*
betriebe ftnb in allen Klaffen inbegriffen unb gelten nidht
all Hieben», fonbetn all £ülf!betrtebe, beren 2lul>
behnung burdh bie SSßahl ber ©efahrenftufen
Secfjnung su tragen ift.
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welche aber nicht notwendig oder nicht allgemein mit-
einander auftreten. Solche Betriebszweige sind Sägereien
und Schreinereien, Maschinenfabrikation und Gießerei
oder Spinnerei, Weberei und Ausrüsterei usw.

2. Gemischte Betriebe müssen als Ganzes in die
entsprechenden Gefahrenklassen klassifiziert werden, wenn
die Räume, das Personal und die Lohnlisten der ver-
schiedenen Betriebszweige nicht voneinander getrennt sind.

3. Die nach Räumen, Personal und Lohnlisten ge-
trennten Zweig» eines gemischten Betriebes können sämt-
liche oder zum Teil getrennt in die Klassen der ein-
fachen Betriebe eingereiht werden.

4. Der Ausdehnung der einzelnen Zweige eines ge-
mischten als Ganzes klassifizierten Betriebes im Verhält-
nis zu den andern Zweigen ist durch die Wahl der
Gefahrenstufe Rechnung zu tragen.

5. Betriebszweige, welche der Hauptindustrie fremd
sind, können bei jeder Arbeiterzahl, Betriebszweige der-
selben Industrie dagegen nur mit einer Arbeiterzahl von
über 10 getrennt klassifiziert werden. Als der Haupt-
industrie fremde Betriebszweige sind z. B. die Kistenfab-
rikation von Betrieben der Metall- und Nahrungsmittel-
industrie, oder die Büchsenfabrikation von Betrieben der
Nahrungsmittelindustrie anzusehen.

6. Werden Betriebszweige von einem Betriebe ver-
schiedenen Gefahrenklassen zugeordnet, so wird das all-
gemeine Hilfspersonal, welches nicht zu einem bestimmten
Betriebszweig gehört, in der Regel mit dem Haupt-
betriebszweig zusammen klassifiziert. Unter dieses

Hilfspersonal sind beispielsweise zu rechnen: das Per-
sonal der Kraftmaschinen, der Werkbahnen, des Fuhr-
werks, des Magazins und der Spedition, die Platz und
Bauarbeiter usw.

c. Groß- und Kleinbetriebe.
1. Für die erstmalige Unterscheidung zwischen Groß-

und Kleinbetrieben vor Eröffnung der Versicherungsan-
stalt sind die mittlere Arbeiterzahl und die Lohnsumme
maßgebend.

2. Für die erstmalige Einreihung nach der Eröffnung
der Anstalt ist die Lohnsumme maßgebend, auf Grund
deren die vorläufige Ermittlung der Prämienbeträge
nach Art. 110 des Gesetzes vorgenommen wird.

3. Für jede neue Einreihung auf Beginn eines Be-
triebsjahres nach Art. 103, Al. 1, des Gesetzes, ist die

Zahl der Vollarbeiter zu 300 Arbeitstagen entscheidend,
welche aus einer Zeitperiode von mindestens einem Jahr
ermittelt werden muß.

4 Bei einer Abweichung der Anzahl der Vollarbeiter
von der Grenz Arbeiterzahl bis zu 5 Arbeitter kann von
einer Neueinrethung abgesehen werden, namentlich wenn
diese Abweichung nur vorübergehenden Charakter hat.

5. Eine Neuetnreihung wegen Änderung der Voll
arbeiterzahl kann vorgenommen werden, ohne daß sich
notwendig der Pcämiensatz füc den Betrieb ändert.

Gruppe 17.
Betriebs ohne mechanische Holzverarbeitnng

nnd ohne Banarbeiten.
.â'» 9fi die Gefahrenklassen dieser Gruppe gehören
selbständige Betriebe, welche unter dem Fabrikqesetz
stehen, weil sie mehr als 10 Arbeiter haben; sodannTeile von Betrieben, welche als ..Handbetrieb" getrennt
klasppziert werden. "

»
Das Vorhandensein von andern, mit motorischer

Kraft betriebenen Arbeitsmaschinen, die nicht der Lok-
Verarbeitung dienen, wie Schleifsteine, Pressen. Schärf-
Maschinen, schließt von dieser Gruppe nicht aus. Ebenso
bedingt eine Kreis- oder Bandsäge, welche sich in dem
getrennt klassifizierten Hand-Betriebszweig eines mecha-
nischen Betriebes befindet und von den Bankschreinern

nur gelegentlich benutzt wird, noch nicht notwendig die

Etnrethung unter die mechanischen Betriebe.
3. Die Betriebe der Klasse 17 d und 17 o, bei

welchen die mechanische Holzbearbeitung nicht getrennt
klassifiziert wird, sind unter die entsprechenden Klassen
der Gruppe 50 einzureihen.

4. Unter „Bauarbeiten" ist das regelmäßige Vor-
kommen von Anschlagen oder Einbauen von Möbeln
in und an Gebäuden zu verstehen. Betriebe oder Be-
trtebszweige mit solchen Arbeiten sind in die entsprechen-
den Klassen der Gruppe 18 und 19 einzureihen.

Gefahrenklassen.
17. a. Holzbearbeitung von Hand

d. Rohrmöbel- und Korbwaren-, Matten- und
Bürsten Warenfabrikation

e. Carrosserie, Reiseartikel mit Holzbearbeitung
6. Korb Warenfabrikation (ohne Korksteinfabri-

kalion). (Betriebe ohne Holzbearbeitung siehe
die Gefahrenklassen 23 d und 24 e).

Gruppe 18.

Kleinbetriebe mit mechanischer Holzbearveitnng bis
zu 10 Arbeitern ohne Banarbeiten.

1. Die Gefahrenklassen dieser Gruppe umfassen
sämtliche Arbeiter eines Holzbearbeiiungsbetriebees. Die-
ser kann nur Betriebszweig sein, wenn er als Neben-
oder Hülfsbetrieb dem Betriebe einer fremden Industrie-
art, wie Nahrungsmittel- oder Texlil-Industrie, angehört.

Waldarbeit, Holzfällen, Holzhandel und Fuhrwerks-
betriebe sind in allen Klassen inbegriffen und gelten
nicht als Neben-, sondern als Hülfsbetrtebe.

3. Unter „Bauarbeiten" ist das regelmäßige Vor-
kommen von Anschlagen und Einbauen von Möbeln in
und an Gebäuden zu verstehen. Betriebe mit solchen
Arbeiten sind in die entsprechenden Klassen der Gruppe
48 einzureihen, während Betriebe mit nur gelegentlichen
Bauarbeiten aus dieser Gruppe von Gefahrenklassen
nicht ausgeschlossen sind.

4. Unter „Sägeret" ist die Verwendung von Blatt-
oder Gattersägen zu verstehen.

Gefahrenklasse».
18. Z.. Sägereien ohne Nebenbetriebe

k. Sägereien oder Hobelwerke mit Nebenbetrie-
ben, welche nicht der Holzindustrie angehören,
wie Mühlen und Dreschmaschinen, Ausbeutung
von Kiesgruben, usw.

e. Sägereien, verbunden mit Nebenbetrieben,
welche der Holzindustrie angehören, wie
Schreinerei, Parqueterie, Fabrikation von
Holzwaren, auch Lohnholzbearbeitungs Be-
triebe. Bürstenwaren mit Bürftenholzfabri-
kation, Holzschuhfabrikation, Jmprägnieran-
stalten mit mechanischer Holzbearbeitung usw.

à. Mechanische Schreinereien, Hobelwerke, Par-
queterten, ohne Sägeret

e. Holzwaren-, Stock- und Rahmenfabrikation,
Modellschreinereien, Etuis- und Etalagen-
fabrikation, Holzschnitzereien ohne Sägerei,

k. Andere mechanische Holzbearbeitungsbetriebe.
wie Wagnereien, Käferwaren, Wagenbau,
Bootbau ohne Sägerei.

Gruppe 19.

Mechanische Großbetriebe von 10 Arbeitern an
ohne Banarbeiten.

1. Waldarbeiten, Holzfällen, Holzhandel, Fuhrwerks-
betriebe sind in allen Klassen inbegriffen und gelten nicht
als Neben-, sondern als Hülfsbetriebe, deren Aus-
dehnung durch die Wahl der Gefahrenstufen
Rechnung zu tragen ist.
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2. die ©efaßrenfloffen biefer ©ruppe umfaffen bie

fämtltdßen Arbeiter etneS Betriebes, außer benjenigen,
roeldße Slrbeiten in Sauten ausführen.

3. Setrtebe, bei roelcßen bie Sauarbeiter niât ge=

trennt ïiaffrftjiert roetben, finb in bie enijpredjenben
Klaffen ber ©ruppe 48 einzureißen.

4. die getrennte Klaffifijierung ber Haubfdßretner
bebingt bie ©tnretßung beS ^Betriebszweiges mit mecßa»

nifc^er Holzbearbeitung in eine ^ö^ere ©efaßrenftufe.

©efaßrenflaffen.
19. a, ©ägereten, oßne Stebenbetrlebe

b. ©ägereien, oetbunben mit HobelroetE, ©ehret»

neret, KiftenfabriE unb ißarqueiterle, Stößle,
drefdßmafdßlnen, audß So^nbolßbearbeitung

c. Kiften» unb ©mballagenfabtiEation oßne
©ägerei. _

d. HoIzfcßußfabriEation mit £oIjfol)lenfabrt!atton
oßne ©ägerei.

e. Sürfienljolsfabnfation oßne ©ageret, auch

mit g=abriEation ber Sürfienroaren oetbunben

(gieße Sinnt. 3 zu ©ruppe 17)
f. SatquelfabriEation oßne ©ägerei unb oßne

Sarquetbobenleger
g. 3mprägnieranftalten mit unb oßne polzoer»

arbeitung _
h. Saufcbretnereten, genfierfabrtïaiton, Hobel»

roetEe, StoUafcenfabriEation oßne Sauarbeiten

unb ob ne ©ägerei
i. SJtßbelfabrifation oßne ©ägerei

k. ajlobellfdbretnerei oßne ©ägerei
1. 9toßrmöbel unb Korbroaren obne mecß.

©cßretneret
m. SSSagenbau, ©arrofferle obne SOtetallbearbeitg.

n. Küferraaren» unb fafjfabriîatton
p. Sabmen», ©iuis» unb ©talagenfabriEation
p. SJtaßftab» unb 3etcßettutenftltenfabri£ation
q. Stnbere medbamfdße Holjbearbeitungêbetriebe

rale dreßeret, Holz^aren», Holzten», ©todE»,

Seiften», @cßiefettafel», 3äubßolzbrabt= unb
©ptelraarenfabriEation, ©portartitel unb H<%
fcßnißeret, ©eroebrfcßaftfabritation obne
©ägerei

r. Serarbeitung oon Hp*"» 3«üuoib, Ha*'»
gummi ufra.

s. Orgelbau
t. tßianofabriEation.

Qerbaaftvcsci.
HanbelSgättnemrein Sürldj. die febr zahlreich

befucßte außerorbentltdße ©eneraloetfammlung beS H«"=

belSgärtneroeretnS 3ötic^ oom 23. SIpril befcßäftigte ftd)

etngebenb mit bem Segebren beS ©ärtneroereinS „@bel=

roeiß", jeßt bie ©tunbenlößne ber ©eßilfen zu erhöben.

SJtan Earn zu bem einftimmigen Sefcßluß, baß ber jeßtge

3Jioment ber benlbar ungünftigfte fei, Soßnetböbungen

oorzunebmen, ba bie im ©ärtnerberuf febr gebrüctte ®e»

fcßäftSlage btefeS Segebren meßt zuläßt. Sie allgemeine

gefcbäftlitbe KtifiS müffe oon beiben Seilen getragen

roerben, bcnn bie allgemeine SSetteuerung bet Lebens*

mittel betreffe ben Slrbeitgeber rate ben Slrbeitneßmer.

Sie SetriebSauSlagen ftnb infolge be§ ungönftigen grab;
jaßreS unb Serteuerung oetfdßiebener Hilfsmittel bei

febr gebrüdtten SerEaufépreifen erbeb lieb geftiegen. ffitne

$rel3erl)öl)ung bet ^unbfdjaft gegenü6et fann bet Çan®

belSgärtneroeretn feßt fließt befürworten.

Kantonaler ©olotbnrntfdßer ©ewetfieoeretn. Unter
bem Sotfiß oon H®**" SUlalermeifter SR ig g Ii tagten

am 18, SIpril im Hotel „©cßroelzerbof" in Dlten bie

delegierten ber ®eroerbeoereinebe§ Kanton§
©o lot burn. $n feinem QfaßreS berichte ftretfte ber Sor»
fißenbe eine SRetße geraerbepolitiftber Slufgaben, fo ben
(Maß eines SeßrllngSgefeßeS, bie Seotfton beS Häuftet»
unb SluSoetfaufSgefeßeS, bte Siegelung be§ ©ubmiffionS»
roefenS, alleS bis jeßt noeb unerlebigte ißofiulate, auf
beren balbige Söfung ber ©eroerbeftanb aber bringen
muß. SUS bringlicb raurbe ferner bie SBteberbefeßung
beS ©eroerbefelretariateS bejeic^net. Über bie SeßrlingS»
Prüfungen 1915 referierte Seßrer D. SMIler, Dlten. Sie
3«ßl ber angemeldeten Seßrltnge ift iroß ber ungönftigen
Seit ntdßt zurüdEgegangen ; bie Dualität ift entfdßteben
eine beffere geraorben. ©tne im Saufe beS OaßceS oor»
genommene gäßlung ergab, baß nodß 2000 ©eraerbe»
treibenbe im ganzen Kanton berum bem Serbanbe fern
fteben. Sin ber Serfammlung erîlang baßer neuerbtngS
ber Suf nadß meßr Dpferfreubigfett unb ©olibaritätS»
gefüßl unter ben ©eroerbeireibenben.

der «nb ©eraerbeoerein ©fjnr ßat
am 19. Slpril feine ftatutarifdße ©eneraloerfamm»
lung mit SedßnungSablage unb SorftanbSroaßlen abge»
ßalten. ®ie tRedßnung raurbe genehmigt unb bie Sßaßlen
in beftätigenbem ©tnne oorgenommen. ®er Sorftanb
beftebt alfo roteber auS ben Herren : ißräfibent: 3.©dßütter;
roettere SJiitglteber : H^- Siel, SJioriß ©rebtnger, ®r.
©tiffler, Sfoß. ©eftle, Karl Stnber, QaEob Helb, @mii
©utter, ®ßr. Särtfdß, 3aE. Sietnßarbt, ©ugen Stüefdb.
®urdß ben SIEtuar ®r. ©tiffler raurbe ber ©ntraurf
Zu einer ©ubmiffionS»Serorbnung für ben Kan«
ton ©raubünben oerlefen. ®iefe wirb tn ißren ©runb»
Zügen gutgeheißen, bat jeboeß noeß bioerfe Seratungen
im Sorftanbe ©ßur, im Kantonaloorftanb unb tn ber
©elegiertenoerfammlung zu paffteren, bis ße zur @tn=

reidßung an bte fRegterung fprucßretf wirb. 2Benn btefe
©adße einmal etne gefeßlidße Drbnung tn fortfdßrittlicßem
©inne erßalten Eönnte, müßte ba§ für HanbroerE unb
©eraerbe feßr begrüßt raerben. ®aneben muß felbftoer»
ftänblidß geroünfdßt raerben, baß audß bte SerufSorgani»
falionen unb beren KoHeEtio SlrbeitSberaerbungen berüä»
fidßtigt werben unb zur oollen SlnerEennung gelangen.

Uer$<biedeae$.
®er Kongreß DeS ©dßweizerlfdßcn »letallarbeiter»

oerfianöeS befdßloß bie Serfdßmelzung beS SOletaHarbeiter»
oerbanbeS mit bem Ußrenarbeiteroerbanbe auf 1. Quit
unter bem Stamen „©cßroeizerifdßer 3Jtetalt= unb llßren»
arbeiteroerbanb" mit ©iß beS 3entraIoorftanbeS tn Sern.

©(ßweijerifdße ©ternitraerïe 2ï.»@. in Siebetnrnen
(©laruS). gür baS Qaßr 1914 fann Eetne ®ioibenbe
oorgefdßlagen werben. ®ie @ternit»3nbufirte, fo wirb
im Seridßt bemetft, geßöre z^eifeUoS zu benen, bte am
meiften unter bem Kriege zu leiben ßaben. SDtit luSbruib
beS Krieges ßörte jebe Santätigfeit auf; bamit ging
audß ber Slbfaß ber gabriEate gewaltig zurüdE, fo baß im
Sluguft unb ©eptember bie gabrifation eingeteilt raurbe.
©egen ©nbe ©eptember ftellte fidß bann roteber einige
•Jiacßfrage auS bem SluSlanbe ein, fo baß ber Setrieb
raenigftenS tn ftarf rebuztertem SUtaße roteber aufge»
nommen werben fonnte. Son etner ^Rentabilität Eonnte
Eetne 9tebe fein, troßbem bie SluSgaben, befonberS bie
allgemeinen UnEoften, bis aufs äußerfte rebujtert würben.

©öS» nnb Sßafferroerf ßoearno (îeffin). gür bie
©aSfabrif roar im Soranfdßlag ber Stetnertrag mit
gr. 2914 etngefteKt; bodß betrug berfelbe nurgr. 1099.30,
roaS oßne roettereS als eine golge ber aUgemetnen rairt»
fdßaftlidßen Krife angefeßen raerben batf. ©rzeugt rourben
411,098 m' @aS, gegenüber 1913 ift ßlemit etne SJteßr»
letftung oon 48,621 m* zu oerzeidßnen. der Serbrau^
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2. Die Gefahrenklassen dieser Gruppe umfassen die

sämtlichen Arbeiter eines Betriebes, außer denjenigen,
welche Arbeiten in Bauten ausführen.

3. Betriebe, bei welchen die Bauarbeiter nicht ge-

trennt klassifiziert werden, sind in die entsprechenden

Klassen der Gruppe 48 einzureihen.
4. Die getrennte Klassifizierung der Handschreiner

bedingt die Etnreihung des Betriebszweiges mit mecha-

nischer Holzbearbeitung in eine höhere Gefahrenstufe.

Gefahrenklasse«.
19. a, Sägereien, ohne Nebenbetriebe

d. Sägereien, verbunden mit Hobelwerk, Schrei-
nerèi, Kistenfabrik und Parquetterie, Mühle,
Dreschmaschinen, auch Lohnholzbearbeitung

e. Kisten- und Emballagenfabrikation ohne
Sägerei.

ä. Holzschuhfabrikation mit Holzsohlenfabnkatwn

ohne Sägerei.
e. Bürstenholzfabrikation ohne Sagerei, auch

mit Fabrikation der Bürstenwaren verbunden

(Siehe Amn. 3 zu Gruppe 17)
t. Parquetfabrikation ohne Sägerei und ohne

Parquetbodenleger
Z. Imprägnieranstalten mit und ohne Holzver-

arbeitung ^ _

d. Bauschreinereien, Fensterfabrckatwn, Hobel-

werke, Rolladenfabrikation ohne Bauarwten
und ohne Sägerei

i. Möbelfabrikation ohne Sägeret
st. Modellschretnerei ohne Sägerei

I. Rohrmöbel und Korbwaren ohne mech.

Schreinerei
m. Wagenbau, Carrosserie ohne Metallbearbeitg.
n. Küferwaren- und Faßfabrikation
o. Rahmen-, Etuis- und Etalagenfabrikation
p. Maßstab- und Zeichenutenstltensabrikation
g. Andere mechanische Holzbearbeitungsbetriebe

wie Dreherei, Holzwaren-, Holztypen-, Stock-,
Leisten-, Schiefertafel-, Zündholzdraht- und
Sptelwarenfabrikation, Sportartikel und Holz-
schnitzerei, Gewehrschaftfabrikation ohne
Sägerei

r. Verarbeitung von Horn, Zelluoid, Hart-
gummi usw.

s. Orgelbau
t. Pianofabrikation.

verbs»ll;«e;e«.
HandelSgärtnerverei« Zürich. Die sehr zahlreich

besuchte außerordentliche Generalversammlung des Han-
delsgärtneroereins Zürich vom 23. April beschäftigte sich

eingehend mit dem Begehren des Gärtnersereins „Edel-

weiß", jetzt die Stundenlöhne der Gehilfen zu erhöhen.

Man kam zu dem einstimmigen Beschluß, daß der jetzige

Moment der denkbar ungünstigste sei, Lohnerhöhungen

vorzunehme», da die im Gärtnerberuf sehr gedrückte Ge-

schäftslage dieses Begehren nicht zuläßt. Die allgemeine

geschäftliche Krisis müsse von beiden Teilen getragen

werden, denn die allgemeine Verteuerung der Gebens-

Mittel betreffe den Arbeitgeber wie den Arbeitnehmer.

Die Betriebsauslagen sind infolge des ungünstigen Früh-
jahres und Verteuerung verschiedener Hilfsmittel ber

sehr gedrückten Verkaufspreisen erheblich gestiegen. Eine

Preiserhöhung der Kundschaft gegenüber kann der Han-
delsgärtnerverein jetzt nicht befürworten.

Kantonaler Solothurnischer Gewerbeverei«. Unter
dem Vorsitz von Herrn Malermeister Niggli tagten

am 18. April im Hotel „Schweizerhof" in Ölten die

Delegierten der Gewerbevereine des Kantons
So loth urn. In seinem Jahresberichte streifte der Vor-
sitzende eine Reihe gewerbepolitischer Aufgaben, so den
Erlaß eines Lehrlingsgesetzes, die Revision des Hausier-
und Ausoerkaufsgesetzes, die Regelung des Submissions-
wesens, alles bis jetzt noch unerledigte Postulate, auf
deren baldige Lösung der Gewerbestand aber dringen
muß. Als dringlich wurde ferner die Wiederbesetzung
des Gewerbesekretariates bezeichnet. Über die Lehrlings-
Prüfungen 1915 referierte Lehrer O. Müller, Ölten. Die
Zahl der angemeldeten Lehrlinge ist trotz der ungünstigen
Zeit nicht zurückgegangen; die Qualität ist entschieden
eine bessere geworden. Eine im Laufe des Jahres vor-
genommene Zählung ergab, daß noch 2000 Gewerbe-
treibende im ganzen Kanton herum dem Verbände fern
stehen. An der Versammlung erklang daher neuerdings
der Ruf nach mehr Opferfreudigkeit und Solidaritäts-
gefühl unter den Gewerbetreibenden.

Der Handwerker- «nd Gewerbeverein Chnr hat
am 19. April seine statutarische Generalvers amm-
lung mit Rechnungsablage und Vorstandswahlen abge-
halten. Die Rechnung wurde genehmigt und die Wahlen
in bestätigendem Sinne vorgenommen. Der Vorstand
besteht also wieder aus den Herren: Präsident: I. Schütter;
weitere Mitglieder: Hrch. Viel, Moritz Gredtnger, Dr.
Stiffler, Joh. Gestle, Karl Binder, Jakob Held, Emil
Gutter, Chr. Bärtsch. Jak. Reinhardt, Eugen Nüesch.
Durch den Aktuar Dr. Stiffler wurde der Entwurf
zu einer Submissions-Verordnung für den Kan-
ton Graudünden verlesen. Diese wird in ihren Grund-
zügen gutgeheißen, hat jedoch noch diverse Beratungen
im Vorstande Chur, im Kantonalvorstand und in der
Delegicrtenversammlung zu passieren, bis sie zur Ein-
reichung an die Regierung spruchreif wird. Wenn diese
Sache einmal eine gesetzliche Ordnung in fortschrittlichem
Sinne erhalten könnte, müßte das für Handwerk und
Gewerbe sehr begrüßt werden. Daneben muß selbstoer-
ständlich gewünscht werden, daß auch die Berufsorgani-
salionen und deren Kollektiv Arbeitsbewerbungen berück-
sichtigt werden und zur vollen Anerkennung gelangen.

Vm»ie0î>eî.
Der Kongreß des Schweizerischen Metallarveiter-

Verbandes beschloß die Verschmelzung des Metallarbeiter-
Verbandes mit dem Uhrenarbeiteroerbande auf 1. Juli
unter dem Namen „Schweizerischer Metall- und Uhren-
arbeiteroerband" mit Sitz des Zentralvorstandes in Bern.

Schweizerische Eternitwerke A.-G. in Niedervrnen
(Glarus). Für das Jahr 1914 kann keine Dividende
vorgeschlagen werden. Die Eternit-Industrie, so wird
im Bericht bemerkt, gehöre zweifellos zu denen, die am
meisten unter dem Kriege zu leiden haben. Mit Ausbruch
des Krieges hörte jede Bautätigkeit auf; damit ging
auch der Absatz der Fabrikate gewaltig zurück, so daß im
August und September die Fabrikation eingestellt wurde.
Gegen Ende September stellte sich dann wieder einige
Nachfrage aus dem Auslande ein, so daß der Betrieb
wenigstens in stark reduziertem Maße wieder aufge-
nommen werden konnte. Von einer Rentabilität konnte
keine Rede sein, trotzdem die Ausgaben, besonders die
allgemeinen Unkosten, bis aufs äußerste reduziert wurden.

Gas- «nd Wasserwerk Locarno (Tesfin). Für die
Gasfabrik war im Voranschlag der Reinertrag mit
Fr. 2914 eingestellt; doch betrug derselbe nur Fr. 1099.30,
was ohne weiteres als eine Folge der allgemeinen wirt-
schaftlichen Krise angesehen werden darf. Erzmgt wurden
411.098 Gas, gegenüber 1913 ist hiemit eine Mehr-
leistung von 48,621 m» zu verzeichnen. Der Verbrauch
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